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BGB §§ 1767 ff ., 2069 
Volljährigenadoption mit schwachen Wirkun-
gen; Ersatzberufung des Angenommenen im 
Rahmen eines Berliner Testaments

I. Sachverhalt
Herr K ist von seiner Adoptivmutter AM im Jahre 2011 
als Volljähriger adoptiert worden (Volljährigenadoption 
mit schwacher Wirkung). Nach dem Ausspruch der 
Adoption durch das Familiengericht verstarb die 
Adoptivmutter.

Nunmehr sind die Eltern der Adoptivmutter verstorben, 
die ihre Tochter AM im Rahmen eines gemeinschaftli-
chen Testaments zum Erben des längstlebenden Eltern-
teils bestimmt haben.

II. Frage
Ist K – aufgrund des Vorversterbens seiner Adoptivmut-
ter AM – nach dem längstlebenden Elternteil von AM 
Erbe geworden oder ist dies aufgrund der schwachen 
Wirkungen der Volljährigenadoption ausgeschlossen?



   DNotI-Report  7/2023 53

III. Zur Rechtslage
1. Wirkungen der Volljährigenadoption
Die normale Volljährigenadoption nach den §§  1767 
ff . BGB stellt keine Volladoption dar, sondern begrün-
det nur schwache Rechtswirkungen. Der Angenomme-
ne wird zwar Kind des Annehmenden und auch seine 
etwaigen Abkömmlinge werden von der Annahme er-
fasst. Zwischen dem Angenommenen und den Ver-
wandten des Annehmenden entsteht aber kein Ver-
wandtschaftsverhältnis, §  1770 Abs. 1 S.  1 BGB. 
Ferner bleiben gem. § 1770 Abs. 2 BGB die Rechtsbe-
ziehungen des Angenommenen und seiner Abkömm-
linge zu den leiblichen Verwandten in vollem Umfang 
bestehen.

Damit lässt sich zunächst festhalten, dass der Adoptiv-
sohn K (und dessen etwaige Kinder) durch die Adop-
tion zwar mit der Adoptivmutter AM, nicht aber mit 
deren Eltern, verwandt wurde, so dass in Bezug auf die 
„Adoptiv-Großeltern“ und damit auch in Bezug auf den 
letztverstorbenen Elternteil der Adoptivmutter, dessen 
Beerbung nun zu klären ist, kein gesetzliches Erb- 
bzw. Pfl ichtteilsrecht besteht. 

2. Ersatzberufung aufgrund Verfügung von Todes 
wegen
Eine andere Frage ist, inwieweit K aufgrund Verfügung 
von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) zur Erbfol-
ge nach dem Erblasser berufen sein kann. In Betracht 
käme insoweit eine Ersatzerbenberufung nach Wegfall 
der zur Schlusserbin berufenen Tochter des Erblassers 
und Adoptivmutter von K.

a) Soweit ersichtlich, hat der Erblasser lediglich eine 
Verfügung von Todes wegen (gemeinschaftliches Tes-
tament mit dem Ehegatten) hinterlassen. Enthält das 
Testament keine Ersatzerbenberufung, kann sich eine 
Ersatzberufung aus § 2069 BGB ergeben. § 2069 BGB 
enthält eine Auslegungsregel dahingehend, dass dann, 
wenn der Erblasser einen seiner Abkömmlinge bedacht 
hat und dieser nach der Errichtung des Testaments weg-
gefallen ist, im Zweifel anzunehmen ist, dass dessen Ab-
kömmlinge insoweit bedacht sind, als sie bei der gesetz-
lichen Erbfolge an dessen Stelle treten würden. Nach 
der Auslegungsregel ist bei Wegfall eines bedachten Ab-
kömmlings des Erblassers nach Testamentserrichtung 
also im Zweifel ersatzweise der betreff ende Stamm 
berufen (Grüneberg/Weidlich, BGB, 82.  Aufl . 2023, 
§ 2069 Rn. 1). 

Voraussetzung des § 2069 BGB ist zum einen, dass der 
Bedachte ein Abkömmling des Erblassers ist, und zum 
anderen, dass dieser nach Testamentserrichtung weg-
gefallen ist. Beide Voraussetzungen sind hinsichtlich 
der vorverstorbenen Adoptivmutter von K erfüllt. 

Als Ersatzberufene treten an die Stelle des Weggefalle-
nen aber nur dessen Abkömmlinge, soweit sie bei der 
gesetzlichen Erbfolge nach dem Erblasser (nicht 
nach dem Weggefallenen) nachrücken würden (Grü-
neberg/Weidlich, §  2069 Rn.  7; MünchKommBGB-
Leipold, 9. Aufl . 2022, § 2069 Rn. 22; BeckOGK-BGB/
Gomille, Stand: 1.8.2022, § 2069 Rn. 35). Der Perso-
nenkreis der Ersatzberufenen richtet sich also danach, 
wer gem. § 1924 BGB zum Zeitpunkt des Erbfalls in 
Bezug auf den Erblasser, um dessen Beerbung es geht 
(hier: letztverstorbener Elternteil der Adoptivmutter), 
dessen gesetzlicher Erbe geworden wäre (Grüneberg/
Weidlich, §  2069 Rn.  7). Dies führt dazu, dass zum 
Kreis der Ersatzbedachten nach § 2069 BGB neben den 
leiblichen Abkömmlingen Adoptivkinder des wegge-
fallenen Abkömmlings nur dann zählen, wenn die 
Adoption mit starken Wirkungen (Minderjährigena-
doption oder Volljährigenadoption nach § 1772 BGB) 
erfolgt ist (Müller-Engels, in: MüllerEngels/Sieghört-
ner/Emmerling de Oliveira, Adoptionsrecht in der Pra-
xis, 4. Aufl . 2020, Rn. 417). Handelt es sich dagegen wie 
im vorliegenden Fall um eine normale Volljährigena-
doption i. S. d. §§ 1767 ff . BGB, wäre der Adoptierte 
zwar als Abkömmling des Weggefallenen anzusehen, 
aber wegen § 1770 Abs. 1 BGB nicht mit dem Erblasser 
i. S. v. § 2069 BGB verwandt (vgl. Ziff . 1), so dass er 
auch bei gesetzlicher Erbfolge nach dem Erblasser nicht 
nachrücken würde (vgl. auch BeckOGK-BGB/Gomille, 
§ 2069 Rn. 35 m. w. N.). Über § 2069 BGB sind solche 
volljährigen Angenommenen daher nicht ersatzberu-
fen (BayObLGZ 1985, 246, 254 = FamRZ 1985, 426).

b) Die gleiche Rechtslage würde sich ergeben, wenn im 
Testament eine ausdrückliche Ersatzberufung der 
Abkömmlinge i.  S.  v. §  2096 BGB enthalten wäre, 
die den Tatbestand des § 2069 BGB wiederholt; denn 
dann würde § 2069 BGB in Bezug auf die Rechtsfol-
gen zur Anwendung gelangen (BayObLG NJW 1961, 
1678, 1679; OLG Brandenburg BeckRS 1998, 3667; 
BeckOGK-BGB/Gomille, § 2069 Rn. 48). 

c) Etwas anderes würde u. E. nur gelten, wenn im Testa-
ment eine Ersatzerbenberufung der Abkömmlinge der 
Weggefallenen i. S. v. § 2096 BGB enthalten wäre, die 
sich (allgemein) auch auf adoptierte Abkömmlinge 
erstreckt (was ggf. durch Auslegung zu ermitteln wäre). 

3. Ergebnis
Im vorliegenden Fall liegt eine Volljährigenadoption mit 
schwachen Wirkungen nach den §§ 1767 ff . BGB vor. 
Aufgrund der Adoption wurde daher kein Verwandt-
schaftsverhältnis zu den Verwandten der Adoptivmut-
ter, und damit auch nicht zum Erblasser, begründet 
(vgl. § 1770 Abs. 1 S. 1 BGB), so dass es an den Vor-
aussetzungen für eine Ersatzberufung kraft gesetzlicher 
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Auslegungsregel (§  2069 BGB) fehlt. K könnte daher 
nur aufgrund einer im Testament enthaltenen Ersatz-
berufung (§ 2096 BGB), die auch (volljährig) adoptierte 
Abkömmlinge miteinbezieht, zur Schlusserbfolge beru-
fen sein. 
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BGB §§ 491 Abs. 3 S. 4 Nr. 2, 1149, 1191 
Verkaufsvollmacht beim Immobilienverzehrkredit; 
unzulässige Befriedigungsabrede
Abruf-Nr.: 193474

BGB §§ 95, 428, 432, 745 Abs. 1 u. 2, 749, 1018, 
1024, 1025 
Gesamtgrunddienstbarkeit; Unterteilung von Teil-
eigentum; Innen- und Außenverhältnis der Berech-
tigten; ordnungsgemäße Benutzung und Verwaltung
Abruf-Nr.: 194357
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Die GmbH ist und bleibt der Renner unter den Unter-
nehmensformen in Deutschland. Hieran hat sich seit 
dem Erscheinen der vierten Aufl age im Jahr 2018 des 
hier besprochenen Werkes der beiden ausgewiesenen 
Experten im Handels- und Gesellschaftsrecht, Prof. Dr. 
Heribert Heckschen und Dr. Andreas Heidinger, nichts 
geändert. Geändert hat sich jedoch gerade im Recht 
der GmbH in den vergangenen fünf Jahren so einiges: 
Seit Inkrafttreten weiter Teile des Gesetzes zur Umset-
zung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) sowie des 
Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zur Umset-
zung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (DiREG) zum 1.8.2022 besteht 
die Möglichkeit, in bestimmten Fällen Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung in einem Online-Verfah-
ren zu gründen (§ 2 Abs. 3 GmbHG i. V. m. §§ 16a ff . 
BeurkG). Selbstverständlich sind diese Neuerungen in 

Kapitel  2 auf über 30 Seiten ausführlich dargestellt, 
inklusive einer von Ralf Knaier verfassten, sehr lesens-
werten Darstellung zur Frage der Substituierbarkeit der 
Online-Beurkundung nach deutschem Recht durch 
ausländische Notare (Rn. 225-235). 

Neben diesen für die Praxis eine Zeitenwende vor allem 
in verfahrensrechtlicher Hinsicht darstellenden Neue-
rungen gab es jedoch auch im Bereich des materiellen 
Rechts Entwicklungen, die eine Neuaufl age mehr als 
rechtfertigen. So trat zum 1.1.2021 das Gesetz über 
den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 
für Unternehmen (StaRUG) in Kraft, welches in Ka-
pitel 19 zur Insolvenz der GmbH eingearbeitet wurde. 
Der interessierte Leser fi ndet dort die Grundzüge eines 
präventiven Restrukturierungsverfahrens sehr pointiert 
erläutert (Rn. 19 ff .) und sieht sogleich, dass mit diesem 
Verfahren nunmehr neben dem Insolvenzverfahren eine 
weitere Alternative für Unternehmen in fi nanziellen 
Schwierigkeiten besteht. Zum 1.1.2024 folgt das Gesetz 
zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(MoPeG), welches ebenfalls gewisse Rückkoppelungen 
auf das Recht der GmbH bereithält, etwa bei der Frage, 
wie eine GbR als Gesellschafterin einer GmbH in die 
Gesellschafterliste einzutragen ist (Kapitel 13, Rn. 382). 
Zwischendurch wurden überdies mit dem Gesetz zur 
Reform des Vormundschafts- und Betreuungsgesetzes, 
in Kraft getreten zum 1.1.2023, die gesellschaftsrecht-
lichen Genehmigungserfordernisse auf neue Füße ge-
stellt, was eine intensive Überarbeitung von Kapitel 14 
(„Besonderheiten bei nicht (voll) geschäftsfähigen Ge-
sellschaftern“) nötig machte.

Das Handbuch ist nicht nur – für den engagierten Be-
rater im GmbH-Recht ohnehin unerlässlich – aktuell, 
sondern hat sich trotz des abermals moderat gestiegenen 
Umfangs um 135 Seiten seine praktische Handhabbar-
keit bewahrt. Das Inhaltsverzeichnis weist 22  Kapitel 
auf, die durch den Lebenszyklus einer GmbH führen. 
Nach einem einleitenden Kapitel widmet sich ein lan-
ger und in sich wiederum sehr klar strukturierter Teil 
der Errichtung der GmbH (Kapitel  2). Die folgenden 
Kapitel führen von Fragen der Gesellschafterversamm-
lung (Kapitel 8) über Kapitalmaßnahmen (Kapitel 10) 
und Veränderungen im Gesellschafterbestand (Kapi-
tel 13) – mit einer sehr ausführlichen Behandlung von 
Heidinger zu allen denkbaren Fragen zur Gesellschafter-
liste – bis hin zur Liquidation (Kapitel  18). Abschlie-
ßend widmet sich das Werk den Haftungsfragen bei 
Firmenfortführung (Kapitel  21) sowie besonderen Er-
scheinungsformen der GmbH (Kapitel  22). Gerade 
Letzteres bietet einen sehr wertvollen schnellen Zu-
griff  auf exotischere Fragen, die gerade in der nota-
riellen Praxis jedoch gelegentlich auftauchen, etwa zur 
gGmbH. 


